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Festsetzung der Entschädigung für die weiteren Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister 
 
Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlagen: 

 Art. 53 Abs. 4, Art 54 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen (KWBG) 

 Vgl. auch AllMBl Nr. 7 / 2013, unter Nr. 3 e) 
 
Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben Anspruch auf eine 
Entschädigung als Gemeinderatsmitglied sowie (nebeneinander) eine Entschädigung als 
weitere/r Bürgermeister/in, und zwar nach besonderer Inanspruchnahme. 
 
Die Entschädigung als weitere/r Bürgermeister/in wird durch Beschluss im Einvernehmen mit 
dem/r weiteren Bürgermeister/in festgesetzt. 
 
Die bisherigen monatlichen Entschädigungen lagen bei: 
 
Zweite/r Bürgermeister/in:   1.085,56 € (brutto) 
Dritte/r Bürgermeister/in:  574,71 € (brutto)  
 
Die Beträge sind an entsprechende Erhöhungsmöglichkeiten im Rahmen der geltenden 
Besoldungsgesetze gekoppelt.  
 
Auf § 6 HauptS wird entsprechend verwiesen. 
 
Die weiteren Bürgermeister/innen sind in dem sie betreffenden Beschluss persönlich beteiligt 
(Art. 49 Abs. 1 Satz 1 GO), eine Teilnahme an der jeweiligen Abstimmung ist ihnen nicht 
möglich. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: €         

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle: 0.0000.4090 

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Gegenfinanzierung / 
Zuschüsse: 

 nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen 
Auswirkungen: 

  

      

      

 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der/die zweite Bürgermeister/in erhält ab dem 1. Mai 2026 folgende Entschädigung: 
 
Die laufende monatliche Entschädigung wird auf 1.085,56 € festgesetzt. Damit sind alle 
Dienstgeschäfte abgegolten. 
 
 
2. Beschlussvorschlag: 
 
Der/die dritte Bürgermeister/in erhält ab dem 1. Mai 2026 folgende Entschädigung: 
 
Die laufende monatliche Entschädigung wird auf 574,71 € festgesetzt. Damit sind alle 
Dienstgeschäfte abgegolten. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 


